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Erwägungen

E. 1
Am 28. Oktober 2010 verfügte die vormals zuständige Behörde des Kantons [ ] den
Sicherungsentzug des Führerausweises von A.______ auf unbestimmte Zeit wegen
fehlender Fahreignung im Sinne von Art. 16d Abs. 1 lit. b des Strassenverkehrsgesetzes
vom 19. Dezember 1958 (SVG) und Nicht-Absolvierung der mit Verfügung vom
19. August 2009 angeordneten verkehrsmedizinischen Untersuchung. Am 14. März 2011
konnte das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRMZ) die Fahreignung von
A.______ aufgrund eines fehlenden Abstinenznachweises nicht abschliessend beurteilen.
Entsprechend wurde mit Verfügung vom 19. April 2011 das von ihm gestellte Gesuch um
Wiedererteilung des Führerausweises wegen mangelnder Fahreignung in
verkehrsmedizinischer Hinsicht abgewiesen. Nach seinem Umzug in den Kanton Glarus
stellte A.______ am 30. August 2017 und am 27. November 2017 sowie am 26. Juli 2018
beim Strassenverkehrsamt des Kantons Glarus ein Gesuch um Erteilung eines Lernfahr-
bzw. Führerausweises der Kategorien A, B und BE. Dabei verneinte er alle
Gesundheitsfragen. Da der Sicherungsentzug des Führerausweises von der
Zulassungsbehörde unbemerkt blieb, wurde ihm nach erfolgreichem Absolvieren der
Führerprüfung der Führerausweis erteilt. Nach Aufdeckung dieses Umstands wurden ihm
jedoch alle Führerausweise umgehend entzogen sowie eine Abklärung der Fahreignung aus
verkehrsmedizinischer Sicht, insbesondere in Hinblick auf eine allfällige Suchtproblematik,
angeordnet.

E. 2
Am 20. August 2019 unterzog sich A.______ einer erneuten verkehrsmedizinischen
Untersuchung zur Abklärung der Fahreignung beim IRMZ. Dieses erstattete am 3. Oktober
2019 sein verkehrsmedizinisches Gutachten und gelangte darin zum Schluss, dass die
Fahreignung von A.______ aus verkehrsmedizinischer Sicht unter problembezogenen
Auflagen befürwortet werden könne. Hierauf verfügte dieAbteilung
Administrativmassnahmen der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus
(nachfolgend: Abteilung Administrativmassnahmen) am 24. Oktober 2019 die
Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen.

E. 3
3.1Nach Art. 14 Abs. 1 SVG müssen Motorfahrzeugführer über Fahreignung und
Fahrkompetenz verfügen.Über Fahreignung verfügt unter anderem, wer frei von einer Sucht
ist, die das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c
SVG).Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können
entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen



oder Auflagen missachtet werden (Art. 16 Abs. 1 SVG).Einer Person wird der
Führerausweis unter anderem dann auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie an einer Sucht
leidet, welche die Fahreignung ausschliesst(Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG). Eine solche wird
angenommen, wenn die Abhängigkeit von Drogen derart ist, dass der Betroffene mehr als
jede andere Person der Gefahr ausgesetzt ist, sich in einem Zustand ans Steuer eines
Fahrzeuges zu setzen, der das sichere Führen nicht mehr gewährleistet. Allgemein darf auf
die fehlende Fahreignung geschlossen werden, wenn die Person nicht (mehr) in der Lage
ist, Drogenkonsum und Strassenverkehr ausreichend auseinanderzuhalten (BGer-Urteil
1C_446/2012 vom 26. April 2013 E. 3.1,1C_248/2011 vom 30. Januar 2012 E. 3.1;Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. A.,
Zürich/St. Gallen 2015, Art. 16d SVG N. 28).

3.2Der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen
wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist
und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung
ausgeschlossen hat (Art. 17 Abs. 3 SVG). Die Wiedererteilung setzt voraus, dass der
Betroffene wieder geeignet erscheint, ein Fahrzeug im Strassenverkehr zu führen, ohne dass
dabei die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet würde. Hierbei muss die
Entzugsbehörde von einer günstigen Prognose für das künftige Verhalten des
Gesuchstellers im Strassenverkehr ausgehen können (BGE 107 Ib 34 E. 2). Nach einem
Sicherungsentzug zufolge einer Abhängigkeit im Sinne des Strassenverkehrsrechts setzt die
Wiedererteilung insbesondere voraus, dass der Betroffene als geheilt erscheint und damit
ein erneuter Rückfall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.
Hierbei ist eine vollständige Abstinenz die Grundvoraussetzung dafür, dass die
Abhängigkeit als überwunden betrachtet werden kann. In der Regel wird für den Nachweis
der dauerhaften Überwindung eine mindestens einjährige kontrollierte Abstinenz verlangt
(BGE 125 II 289 E. 2b mit Hinweisen; BGer-Urteil 1C_342/2009 vom 23. März 2010
E. 2.4, 1C_98/2007 vom 13. September 2007 E. 2.2).

E. 4
4.1Der Beschwerdeführer vermag aus den durchgeführten verkehrsmedizinischen
Gutachten nichts zu seinen Gunsten ableiten. So trifft es zwar zu, dass das IRMZ anlässlich
der verkehrsmedizinischen Begutachtung am 3. Oktober 2019 feststellte, dass vor der
Sicherstellung der Haarprobe vom 20. August 2019 eine drei bis fünf monatige Sistierung
des Cannabismissbrauchs vorgelegen habe und lediglich die ärztlich verordneten
Medikamente, insbesondere die Antidepressiva Trimipramin und Quetiapin, nachgewiesen
hätten werden können. Auch gab der Beschwerdeführer anlässlich der
verkehrsmedizinischen Abklärung am 3. Oktober 2019 an, er habe seit dem 25. Lebensjahr
nur noch einmal jährlich Cannabis konsumiert, wobei der letzte Konsum vor über einem
Jahr erfolgt sei. Hingegen berichtete die behandelnde Psychologin, C.______, dass
zumindest im Zeitraum zwischen dem 6. Dezember 2018 und dem 21. Mai 2019 noch ein
Cannabisabusus vorgelegen habe. Zudem erfolgte am 29. März 2019 beim
Beschwerdeführer eine Hausdurchsuchung, wobei THC-haltiges Cannabis, Schnittreste von
Cannabispflanzen und Haschisch sichergestellt wurden. Anlässlich der polizeilichen
Einvernahme am 3. April 2019 räumte der Beschwerdeführer denn auch ein, sowohl
THC-haltiges Cannabis zu kultivieren als auch zu konsumieren, letztmalig am Tag der
Hausdurchsuchung. Somit ist erstellt, dass der Beschwerdeführer noch im Frühling 2019
Drogen konsumierte.



E. 4.2
4.2.1Der auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen
wiedererteilt werden. Da solche verkehrsmedizinischen Auflagen einen schweren Eingriff
in den Persönlichkeitsbereich der betroffenen Person darstellen, müssen sie
verhältnismässig sein. Die Dauer der verkehrsmedizinischen Abklärungen und
Nachkontrollen richten sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegen im
pflichtgemässen Ermessen der Behörde (BGE 125 II 289 E. 2b; BGer-Urteil vom
10. Dezember 2010 1C_243/2010 E. 2.2; Weissenberger, Art. 17 SVG N. 12 ff.).

4.2.2Zum Nachweis eines Konsums von psychotroper Substanzen als auch der Einhaltung
einer Abstinenzverpflichtung ist die Haaranalytik als geeignetes Mittel anerkannt. Sie gibt
direkten Aufschluss über den Konsum von Drogen. Nach dem Konsum von Drogen werden
nämlich die Substanz-Metaboliten, vorliegend insbesondere Cannabinoide, im Haar
eigelagert und erlauben über ein grösseres Zeitfenster (als bei einer Blutuntersuchung)
Aussagen über den erfolgten Konsum. Aufgrund des Kopfhaarlängenwachstums von rund
einem Zentimeter pro Monat lassen sich somit Aussagen über den Drogenkonsum während
der entsprechenden Zeit vor der Haarentnahme machen. Die Vornahme der Haaranalyse ist
dafür qualifizierten Labors vorbehalten.Die von ihnen gefundenen Ergebnisse sind
Gutachten, von denen die zuständigen Behörden nicht ohne triftigen Gründe abweichen
dürfen. Ein Abweichen ist nur zulässig, wenn die Glaubwürdigkeit des Gutachtens durch
die Umstände ernsthaft erschüttert ist (vgl. dazu BGE 140 II 334 E. 3; BGer-Urteil
1C_701/2017 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1, 1C_320/2017 vom 9. Januar 2018 E. 2.5,
1C_101/2015 vom 8. Juli 2015 E. 4.5).Da ein einmaliger oder vereinzelter
Substanz-Konsum innerhalb eines längeren Zeitraums aufgrund der Konzentration
unterhalb des Cut-off Wertes einen negativen Befund ergeben kann, geht die Haaranalyse
grundsätzlich mit einer Urinprobenkontrolle einher. Denn im Urin sind insbesondere
Cannabinoide bei einem einmaligen Konsum bis zu drei Tage und bei einem gelegentlichen
Konsum (einmal pro Woche) bis hin zu dreissig Tage nachweisbar.

4.2.3Die Auflage einer befristeten und ärztlich kontrollierten Suchtabstinenzkontrolle steht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überwindung einer Suchtkrankheit, welche die
Fahreignung des Betroffenen beeinträchtigt. Der damit verbundene Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte erscheint im Interesse der Verkehrssicherheit gerechtfertigt und
entspricht der geltenden Praxis (BGE 130 II 25 E. 3.2, 129 II 82 E. 2.2).

4.3Die mit der Wiedererteilung des Führerausweises angeordneten Auflagen wegen einer
Suchterkrankung sind zu befristen (BGE 125 II 289 E. 2b; BGer-Urteil 1C_342/2009 vom
23. März 2010 E. 2.4). Aus der Begründung der angefochtenen Verfügung ergibt sich, dass
die Auflagedauer bei guten Verlauf zwei Jahre beträgt. Dies erweist sich angesichts dessen,
dass der Beschwerdeführer über mehrere Jahre Cannabis konsumierte, bereits unter Drogen
sein Fahrzeug lenkte und erst seit einigen Monaten abstinent ist, als angemessen. Die
Beschwerdegegnerin ist aber darauf hinzuweisen, dass die Dauer der zwingend befristeten
Auflage bei der Wiedererteilung des Führerausweises künftig ins Dispositiv der Verfügung
aufzunehmen ist, da nur dieses Rechtskraft erlangt.

4.4Insgesamt hat die Beschwerdegegnerin kein Recht verletzt, indem sie gestützt auf die
Erkenntnisse des IRMZ die Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen für die
Dauer von zwei Jahren verfügte, was zur Abweisung der Beschwerde führt.

III.



Nach Art. 5 Abs. 1 EG SVG i.V.m. Art. 134 Abs. 1 lit. c VRG hat die Partei, welche im
Beschwerdeverfahren unterliegt, die amtlichen Kosten zu tragen. Entsprechend dem
Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten von pauschal Fr. 1'000.- dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen. Daran wird der bereits geleistete Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 800.- angerechnet. Eine Parteientschädigung steht ihm ausgangsgemäss nicht
zu (Art. 138 Abs. 3 VRG e contrario). Der Beschwerdegegnerin steht ebenso wenig eine
Parteientschädigung zu, da das Beantworten von Rechtsmitteln zu ihrem angestammten
Aufgabenbereich gehört und keine besonderen Umstände vorliegen, welche es
ausnahmsweise rechtfertigen würden, ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art.
138 Abs. 4 VRG).
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